Ablauf eines Elterngesprächs im Verdachtsfall einer Kindeswohlgefährdung
1. Vorbereitung des Gesprächs
· Klärung der eigenen Beobachtungen: Welche Auffälligkeiten gibt es? Wann und wie häufig wurden sie beobachtet?
· Dokumentation: Schriftliche Notizen mit Datum und konkreten Beispielen vorbereiten.
· Rücksprache mit Fachberatung oder Jugendamt: Falls erforderlich, vorab Rat einholen.
· Geeigneten Gesprächsrahmen schaffen: Ruhiger, ungestörter Raum ohne Zeitdruck.
· Emotionale Haltung reflektieren: Eigenen Standpunkt klären, ruhig und sachlich bleiben.
2. Gesprächseinstieg
· Freundliche Begrüßung: Atmosphäre des Respekts und Vertrauens schaffen.
· Ziel des Gesprächs benennen: Sachliche Erklärung, dass es um das Wohl des Kindes geht.
· Transparenz schaffen: Eltern nicht überrumpeln, sondern offen und einfühlsam ansprechen.
3. Darstellung der Beobachtungen
· Sachlich und wertfrei berichten: Nur Fakten schildern, keine Interpretationen oder Vorwürfe.
· Konkret und nachvollziehbar formulieren: Beispielhafte Situationen nennen.
· Offene Fragen stellen: Eltern Gelegenheit geben, ihre Sichtweise darzustellen.
4. Reaktion der Eltern aufnehmen
· Aktiv zuhören: Eltern ausreden lassen, Verständnis zeigen.
· Gefühle ernst nehmen: Sorgen oder Widerstände respektieren.
· Bei Abwehrhaltung ruhig bleiben: Sachlich bleiben, nicht in Diskussionen verstricken.
· Angebot zur Unterstützung machen: Hinweise auf Beratungsstellen oder Hilfsangebote geben.
5. Gemeinsame Lösungswege finden
· Zusammen nach Ursachen und Lösungen suchen: Welche Unterstützung wäre hilfreich?
· Verbindliche Absprachen treffen: Klären, welche Maßnahmen ergriffen werden.
· Dokumentation des Gesprächs: Gesprächsverlauf und Ergebnisse festhalten.
6. Nachbereitung und weitere Schritte
· Reflexion des Gesprächs: Eigene Emotionen und Reaktionen überprüfen.
· Beobachtungen fortsetzen: Entwicklung des Kindes weiterhin aufmerksam begleiten.
· Nachfolgetermin vereinbaren: Fortschritt überprüfen, ggf. weitere Unterstützung anbieten.
· Bei anhaltendem Verdacht handeln: Falls sich die Situation nicht verbessert, Fachberatung oder Jugendamt einbeziehen.
